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Der Jubilar prägte die Entwicklung des Energierechts maßgeb-
lich: In der Praxis als Vorsitzender einer Beschlusskammer des
Bundeskartellamts, u.a. mit Zuständigkeiten für Elektrizität
und Kraftwerke, und in der Wissenschaft als Honorarprofes-
sor der Freien Universität Berlin mit zahlreichen Publikatio-
nen. Sein besonderes Augenmerk richtet der Jubilar auf den
Einfluss des Kartellverbots und der Missbrauchs- und Fusions-
kontrolle auf die Energiewirtschaft. Der Jubilar hat sich von
Beginn an mit dem Spannungsfeld staatlich regulierter Märkte
beschäftigt, insbesondere auch im Bereich der Energiewirt-
schaft.1 Der vorliegende Beitrag knüpft hieran an.

Das deutsche Stromnetz wird durch vier überregionale Betrei-
ber von Höchstspannungsnetzen sowie eine Vielzahl von regio-
nalen und lokalen Netzgesellschaften betrieben, wobei jede
Gesellschaft in ihrer Spannungsebene und Region ein Monopol
hat. Wegen dieses technisch bedingten Monopols ist zwingend
eine Regulierung erforderlich. Im Folgenden soll der Frage
nachgegangen  werden,  wie  die  Regulierungsbehörden  im
Bereich der Stromnetze eine Optimierung des Stromnetzaus-
baus sicherstellen können.

Nutzen und Kosten eines Netzausbaus
Der Begriff des Stromnetzausbaus umfasst folgende Alternati-
ven zur Erhöhung des maximal transportierbaren Stroms:2

– Optimierung des bestehenden Stromnetzes,
– Netzverstärkung sowie Ersatz bestehender Stromleitungen,
– Neubau von Stromleitungen.

Das Stromversorgungssystem wird durch den Ausbau der stark
fluktuierenden erneuerbaren Stromproduktion massiv verän-
dert.3 Der zeitliche und räumliche Ausgleich von Stromver-
brauch und Stromproduktion kann durch unterschiedliche
Maßnahmen erreicht werden. Ein Netzausbau in kritischen
Regionen ist eine dieser Maßnahmen.

Die Netzbetreiber müssen die Abnahme, Übertragung und
Verteilung von erneuerbarem Strom sicherstellen,4 bei Engpäs-
sen sind die  Netzbetreiber  "verpflichtet,  unverzüglich ihre
Netze entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu
verstärken und auszubauen"5. Andererseits besteht aber auch
eine gesetzliche Beschränkung der Verpflichtung zum Netzaus-
bau, da der Umfang des Netzausbaus wirtschaftlich zumutbar
sein muss: "Der Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur
Verstärkung  und  zum  Ausbau  seines  Netzes  verpflichtet,
soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist."6

Durch das gesetzliche Gebot der wirtschaftlichen Zumutbar-
keit wird der Netzausbau also auf das volkswirtschaftlich ver-
nünftige Maß beschränkt. Die wirtschaftliche Zumutbarkeit
muss bereits bei der Netzausbauplanung berücksichtigt wer-
den.

1.

Das Energiewirtschaftsgesetz schreibt in § 1 neben einer mög-
lichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen und
effizienten Stromversorgung gleichrangig eine umweltverträg-
liche  Gestaltung  vor.  Beeinträchtigungen  von  Natur  und
Umwelt werden volkswirtschaftlich als soziale Kosten bezeich-
net.7 Für die Optimierung des Netzausbaus müssen also zusätz-
lich zu den einzelwirtschaftlichen Nutzen und Kosten die sozia-
len Nutzen und Kosten berücksichtigt werden, da sonst nicht
sichergestellt wäre, dass der Netzausbau für die Gesamtgesell-
schaft mehr Nutzen als Kosten verursacht.8

Volkswirtschaftlicher Nutzen und Kosten eines
Netzausbaus

Der  volkswirtschaftliche  Nutzen  des  Netzausbaus  ist  die
Summe aus seinem einzelwirtschaftlichen und seinem sozialen
Nutzen:

– Der einzelwirtschaftliche Nutzen resultiert u.a. aus einem
niedrigeren Regel- und Reserveaufwand konventioneller
Kraftwerke und geringeren Abregelungen konventioneller
und erneuerbarer Kraftwerke.

– Der soziale Nutzen resultiert v.a. aus geringeren Abrege-
lungen erneuerbarer Kraftwerke und der damit bewirkten
Vermeidung der Emissionen von CO2 und weiteren Schad-
stoffen.

Diesem volkswirtschaftlichen Nutzen des Netzausbaus stehen
seine volkswirtschaftlichen Kosten gegenüber, die sich aus ein-
zelwirtschaftlichen plus sozialen Kosten ergeben:

– Einzelwirtschaftliche Kosten des Netzausbaus bestehen aus
den Kosten für Optimierung, Netzverstärkung und Lei-
tungsneubau sowie den Verlust- und Betriebskosten. Die
einzelwirtschaftlichen Kosten für den Netzausbau werden

1.1

* Der Autor hat im Energiebereich über 80 Aufsätze und 8 Bücher ver-
öffentlicht (häufig zusammen mit A. JARASS und Prof. OBERMAIR),
zuletzt Integration von erneuerbarem Strom: Stromüberschüsse
und Stromdefizite, mit Netzentwicklungsplan 2025, MV-Verlag,
2016. Welchen Netzumbau erfordert die Energiewende? MV-Verlag,
2012. Windenergie – Zuverlässige Integration in die Energieversor-
gung, Springer-Verlag, 2009. Viele dieser Veröffentlichungen kön-
nen unter www.JARASS.com, Publikationen, Energie abgerufen wer-
den.

1 Z.B. [Klaue 1995], [Klaue 1997], [Klaue 1998], [Klaue 2001], [Klaue
2002], [Klaue 2010], [Klaue 2011], [Klaue/Schwintowski 2003],
[Klaue/Schwintowski 2004] [Klaue/Schwintowski 2010], [Klaue/
Schwintowski 2010a].

2 Zu den folgenden Ausführungen siehe [Jarass/Jarass 2016, Kap. 5.2].
3 Siehe [Jarass/Jarass 2016, Kap. 2.2].
4 § 8 Abs. 1 EEG.
5 § 9 Abs. 1 EEG.
6 § 9 Abs. 3 EEG; siehe auch § 11 Abs. 1 S. 1 EnWG.
7 [Jarass/Nießlein/Obermair 1989, Kap. 2, S. 17ff.].
8 [Jarass/Obermair 2012, Kap. 6.2.1, S. 143-150].
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vom Netzbetreiber vorfinanziert und in Gestalt von Netz-
nutzungsentgelten auf die Stromverbraucher überwälzt.

– Soziale Kosten des Netzausbaus entstehen insbesondere aus
der Beeinträchtigung von Naturhaushalt, Erholungsmög-
lichkeiten, Siedlungsstrukturen und Landschaftsbild, v.a.
bei der Durchquerung von landschaftlich besonders schüt-
zenswerten Regionen durch Freileitungen (z.B. Überque-
rung des Rennsteigs im Thüringer Wald durch die Südthü-
ringenleitung).

Die jeweiligen technischen Maßnahmen zur Erhöhung des
zulässigen Stromtransports führen zu unterschiedlich hohen
volkswirtschaftlichen Kosten:

– Optimierung und Verstärkung bestehender Freileitungen9

durch Leiterseiltemperaturmonitoring und (in kritischen
Abschnitten) Hochtemperaturleiterseile haben sowohl
niedrige einzelwirtschaftliche als auch soziale Kosten und
damit bei Weitem die niedrigsten volkswirtschaftlichen
Kosten.

– Freileitungen haben neben einzelwirtschaftlichen besonders
hohe soziale Kosten; ihre volkswirtschaftlichen Kosten sind
also beträchtlich.

– Freileitungen mit Drehstromteilverkabelung haben deutlich
höhere einzelwirtschaftliche Kosten, aber im Regelfall deut-
lich niedrigere soziale Kosten.

– Für eine Vollverkabelung eignen sich besonders gut Gleich-
stromleitungen (HGÜ). Hierfür sind Umformer zum Dreh-
stromnetz erforderlich, die hohe einzelwirtschaftliche Kos-
ten verursachen. Ihre einzelwirtschaftlichen Kosten sind
niedriger als bei Freileitungen mit hohem Anteil an Teilver-
kabelung.10

Bestimmung des optimalen Netzausbaus
Eine simple Optimierung über Faustregeln ist nicht ausrei-
chend. Insbesondere angesichts der am Ende auf die Stromver-
braucher überwälzten Netzausbaukosten von mehreren Milli-
arden  Euro  pro  Jahr  ist  eine  wissenschaftlich  begründete
Bestimmung des optimalen Netzausbaus erforderlich.

Ein Netzausbau ist dann optimal, wenn sein Grenznutzen, hier
also der Nutzen pro Erhöhung des zulässigen Stromtransports,
gleich seinen Grenzkosten ist, hier also die Kosten pro Erhö-
hung des zulässigen Stromtransports. Das Netz muss demnach
bis zu dem Punkt umgebaut werden, bei dem der volkswirt-
schaftliche Nettoertrag, also Nutzen minus Kosten, sein Maxi-
mum annimmt.11

Für  die  Sicherstellung  einer  volkswirtschaftlich  optimalen
Stromversorgung gibt es bei der Optimierung des Netzausbaus
zwei ganz unterschiedliche Problemstellungen:

– Veränderung der kostenoptimalen Reihenfolge des Kraft-
werkseinsatzes (merit order), falls für den Einsatz eines
bestimmten Kraftwerks ein Netzausbau erforderlich ist.

– Abregelung von Kraftwerken zur Reduzierung des Netz-
ausbaus.

In beiden Fällen müssen Stromproduktionskosten und Netz-
ausbaukosten simultan berücksichtigt werden, um eine kosten-
optimale Stromversorgung sicherzustellen.

1.2

Optimierung des Netzausbaus durch
kostenoptimierten Kraftwerkseinsatz
Niedrige Stromproduktionskosten können hohe
Strompreise verursachen

Die derzeitige Vorgehensweise bei der Netzentwicklungspla-
nung, bei konventionellen Kraftwerken "auf der Stufe der
Netzplanung … Redispatch von Kraftwerken zur Vermeidung
von Netzausbaubedarf"12 in keinem Fall zu berücksichtigen,
kann zu einem unnötigen Netzausbau und damit zu unnötigen
Kosten  für  den  Stromverbraucher  führen.13  Deshalb  muss
schon bei der Netzplanung geprüft werden, ob durch eine
Stromproduktion in  Kraftwerken mit  geringeren variablen
Stromproduktionskosten  auch  bei  Berücksichtigung  von
dadurch verursachten Netzausbaukosten die insgesamt kos-
tengünstigere Versorgung der Stromverbraucher erreicht wird.

Für die Optimierung des Netzausbaus sind folgende Fragen zu
beantworten:

– Sollen Kraftwerke mit niedrigen variablen Stromprodukti-
onskosten eingesetzt werden, obwohl deren Einsatz einen
Netzausbau erfordert?

– Oder sollen besser Kraftwerke mit zwar höheren variablen
Kosten eingesetzt werden, die aber keinen Netzausbau
erfordern?

Zur Beantwortung dieser Frage müssen die niedrigeren Strom-
produktionskosten plus Netzausbaukosten verglichen werden
mit den höheren Stromproduktionskosten ohne Netzausbau-
kosten.

Kostenoptimale Stromversorgung durch
kostenoptimierten Netzausbau

Zur Erläuterung der Vorgehensweise möge folgendes Beispiel
dienen.  Für  die  Abdeckung  eines  zusätzlichen  Stromver-
brauchs in Süddeutschland gebe es zwei Alternativen:

– norddeutsches Kohlekraftwerk oder
– süddeutsches Gaskraftwerk.

Das süddeutsche Gaskraftwerk soll ohne Netzausbau den süd-
deutschen Strombedarf decken können, hingegen soll für die
Abdeckung durch das norddeutsche Kohlekraftwerk ein Netz-
ausbau erforderlich sein.

Für die kostenoptimale Stromversorgung und den dafür erfor-
derlichen Netzausbau müssen dann bestimmt werden:

– Grenznutzen des Netzausbaus:

Einsparung an Stromproduktionskosten, weil durch den
Netzausbau das norddeutsche Kohlekraftwerk mit niedri-

2.

2.1

2.2

9 Vgl. [Jarass/Jarass 2016, Kap. 6.2].
10 Vgl. [Jarass/Jarass 2016, Kap. 6.3.2] und [Jarass/Obermair 2012, Kap.

5.3.3, S. 134ff.].
11 Zu detaillierten Erläuterungen siehe [Jarass/Obermair/Voigt 2009,

Kap. 8, S. 157ff. und Kap. 10, S. 195ff.].
12 [BNetzA 2015, S. 27].
13 Vgl. hierzu auch [Jarass/Jarass 2016, Kap. 8.2.3(2)]. Die Monopolkom-

mission plädierte 2015 in ihrem Sondergutachten zu den Energie-
märkten dafür, den Einsatz von Redispatch-Maßnahmen mit den
Kosten eines zunehmenden Netzausbaus abzuwägen [Zenke/
Heymann/Poppe 2015, S. 320].
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gen variablen Stromproduktionskosten eingesetzt werden
kann statt des süddeutschen Gaskraftwerks mit hohen
variablen Stromproduktionskosten.

– Grenzkosten des Netzausbaus:

Kosten des erforderlichen Netzausbaus, um den Strom vom
norddeutschen Kohlekraftwerk nach Süddeutschland
transportieren zu können.

Nur falls der Grenznutzen des Netzausbaus größer ist als die
Grenzkosten, sollte das Netz ausgebaut werden, um so den Ein-
satz des norddeutschen Kohlekraftwerks statt des süddeut-
schen Gaskraftwerks zu ermöglichen.

Optimierung des Netzausbaus durch
Spitzenkappung

Wie erläutert muss schon bei der Netzplanung geprüft werden,
ob durch Einsatz eines Kraftwerks mit geringeren variablen
Stromproduktionskosten  auch  bei  Berücksichtigung  von
dadurch verursachten Netzausbaukosten die insgesamt kos-
tengünstigere Versorgung der Stromverbraucher erreicht wird.
Im Folgenden geht es hingegen um die Frage, wie stark Kraft-
werke abgeregelt werden sollen, um den erforderlichen Netz-
ausbau kostenoptimal zu reduzieren und so eine kostenopti-
male Stromversorgung sicherzustellen.

Das gesetzliche Gebot der wirtschaftlichen Zumutbarkeit des
Netzausbaus14 bedeutet insbesondere, dass für seltene kurze
Spitzen der Stromproduktion kein Netzausbau erfolgen sollte,
weil diese Spitzen selbst in ihrer Summe nur äußerst wenig
Energie (= Leistung mal Zeit) erbringen.

Die Begrenzung der Stromproduktion muss dadurch eingehal-
ten werden, dass seltene und kurze simultane Leistungsspitzen
durch zeitabhängige Drosselung der abgegebenen Leistung so
heruntergeregelt  werden,  wie  es  ein optimiertes  Stromnetz
zulässt. Dabei müssen bei der Netzplanung auch Netzstörfälle
eingeplant werden.

Andernfalls müsste für den gesicherten Stromtransport auch
von Produktionsspitzen der zulässige Stromtransport durch
Netzausbau erhöht werden, bis hin zum Neubau von Nord-
Süd-Leitungen. Für einen solchen Netzausbau müssten Millio-
nen von Euros investiert werden, um einen Mehrertrag durch
erneuerbare Stromspitzen im Wert von nur einigen Tausend
Euros zu erzielen. Dies stünde im Widerspruch nicht nur zum
gesunden Menschenverstand, sondern auch zu den gesetzli-
chen Vorgaben zur wirtschaftlichen Zumutbarkeit des Netz-
ausbaus.15

Wie funktioniert Spitzenkappung?
Abb. 1 zeigt die Wirkungsweise der Spitzenkappung bei der
Stromproduktion.

3.

3.1

Abb. 1 : Spitzenkappung der Stromproduktion – Schema

Quelle: [NEP 2025/1, Abb. 6, S. 41].

Die grundsätzliche Vorgehensweise zur Optimierung des Netz-
ausbaus kann man sich am Beispiel der Windstromproduktion
wie folgt klarmachen:16

– In einem ersten Schritt werden die Kosten für denjenigen
Netzausbau bestimmt, der 100% der installierten Genera-
torleistung der Windkraftwerke als zulässigen Stromtrans-
port sicherstellt.

– Anschließend wird in kleinen Schritten der geplante Netz-
ausbau reduziert und dabei jeweils einerseits die Einsparung
bei den Netzausbaukosten und andererseits die Reduzie-
rung der Vergütungssummen wegen Abregelung der Wind-
kraftwerke bestimmt.

– Solange die Reduzierung der Netzausbaukosten größer ist
als die Vergütungssumme für die zusätzlich abgeregelte
Windstromproduktion wird der Netzausbau schrittweise
weiter reduziert.

Bei der Optimierung ist zu prüfen, ob die Menge an ´ausge-
sperrtem´ Windstrom optimal ist. Überschreiten die hierdurch
entgangenen Einspeisevergütungen im mehrjährigen Mittel die
Netzausbaukosten, so ist das Netz offensichtlich unzureichend
ausgebaut und ein Netzausbau erforderlich.

Durch das gesetzliche Gebot der wirtschaftlichen Zumutbar-
keit wird der Netzausbau auf das volkswirtschaftlich vernünf-
tige Maß beschränkt. Nicht nur im Notfall einer befürchteten
Netzüberlastung, sondern schon im Rahmen der Netzausbau-
planung muss die mögliche Abregelung von Produktionsspit-
zen berücksichtigt werden, und zwar sowohl von konventio-
nellen als auch von erneuerbaren Kraftwerken, wobei der Ein-
speisevorrang  der  erneuerbaren  Stromproduktion  beachtet
werden muss.

Netze sollten also nicht für Produktionsspitzen ausgebaut wer-
den, wie die Bundesnetzagentur bereits 2012 in einem Grund-

14 § 9 Abs. 3 EEG; siehe auch § 11 Abs. 1 S. 1 EnWG.
15 § 9 Abs. 3 EEG.
16 Zu einer detaillierten Erläuterung am Beispiel eines windstrombe-

dingten Netzausbaus siehe [Jarass/Obermair 2012, Kasten 6.3 und
Abb. 6.4, S. 154/155].
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satzpapier feststellte: "Der Netzausbau muss sowohl volks-
wirtschaftlich als  auch betriebswirtschaftlich effizient  sein.
Dies bedeutet, dass die Netze in der Energiezukunft nicht zur
Aufnahme von jeder beliebig angebotenen Strommenge ausge-
baut werden sollten".17 Andernfalls würden die Stromverbrau-
cher, die den Netzausbau letztlich bezahlen müssen, unnötig
belastet.

Durch Spitzenkappung kann der Netzausbaubedarf deutlich
reduziert werden, allerdings nur, wenn die gekappte Strompro-
duktion nicht – wie derzeit? – durch Kraftwerke ersetzt wird,
für deren Nutzung gegebenenfalls zusätzliche Leitungen erfor-
derlich sind. Im Extremfall würde dann ein Windpark zurück-
geregelt werden und die dadurch entfallende Stromproduktion
würde durch das Hochfahren eines benachbarten Kohlekraft-
werks  ausgeglichen werden.  Der  Netzausbaubedarf  würde
dann durch Spitzenkappung nur geringfügig vermindert,18 im
Extremfall sogar erhöht.

Spitzenkappung bei konventionellen Kraftwerken
Für die konventionellen Kraftwerke bleibt derzeit bei der Netz-
ausbauplanung eine Abregelung unberücksichtigt. Konventio-
nelle Kraftwerke werden nur bei einem Notfall im tatsächli-
chen Betrieb gemäß § 13 Abs. 2 EnWG abgeregelt, soweit eine
Gefährdung oder Störung des Stromversorgungssystems nicht
durch netz-  oder marktbezogene Maßnahmen gemäß § 13
Abs. 1 EnWG beseitigt werden kann.

Würde man eine Abregelung von konventionellen Kraftwer-
ken  bereits  bei  der  Netzausbauplanung  berücksichtigen,
könnte man einen beträchtlichen Teil des Netzausbaus einspa-
ren. Für einen bei der Netzplanung berücksichtigten Netzstör-
fall müssten dann nicht, wie derzeit in der Netzplanung üblich,
Reserveleitungen  eingeplant  werden,  sondern  man  könnte
dann eine Abregelung der konventionellen Kraftwerke einpla-
nen. Die derzeitige Vorgehensweise bei der Netzentwicklungs-
planung, bei konventionellen Kraftwerken "auf der Stufe der
Netzplanung keinen Redispatch von Kraftwerken … zur Ver-
meidung von Netzausbaubedarf"19 zu berücksichtigen, führt
also zwingend zu einem unnötigen Leitungsausbau und zu
unnötigen Kosten für den Stromverbraucher.20

Spitzenkappung bei erneuerbaren Kraftwerken
Im Gegensatz zu einer Spitzenkappung bei konventionellen
Kraftwerken  haben  die  Übertragungsnetzbetreiber  mittler-
weile bei erneuerbaren Kraftwerken das Potenzial einer Spit-
zenkappung für eine Reduzierung des erforderlichen Netzaus-
baus erkannt.21

Abb. 2 zeigt, dass z.B. eine Abregelung von gut 3% der jährli-
chen Stromproduktion von erneuerbaren Kraftwerken den
Netzausbaubedarf halbieren kann.

3.2

3.3

Abb. 2 : Eingesparter Netzausbau in Abhängigkeit der abgeregelten
Stromproduktion

Quelle: [BMWi 2014, Abb. 52, S. 76].

Schon der Netzentwicklungsplan mit Zieljahr 2023 bestätigte
das große Potenzial der Spitzenkappung für eine Reduzierung
des erforderlichen Netzausbaus. Trotzdem wurden weder im
Netzentwicklungsplan 2023 noch im Netzentwicklungsplan
2024 die Möglichkeiten der Spitzenkappung von erneuerbaren
Kraftwerken berücksichtigt.22

Die Bundesnetzagentur hat nun endlich für den Netzentwick-
lungsplan 2025 eine Berücksichtigung der Spitzenkappung
schon bei der Netzplanung vorgeschrieben.23 Allerdings gilt die
Spitzenkappung nur für die erneuerbare Stromproduktion,
und nur um maximal 3% der jährlichen Stromproduktion.
Dabei  bleibt  die  sehr  hohe  Versorgungssicherheit  für  den
Stromverbraucher erhalten, weil für die abgeregelte Strompro-
duktion andere Kraftwerke einspringen, um Abschaltungen
von Verbrauchern zu verhindern.

Fazit: Für eine kostenoptimale Stromversorgung sollte bei der
Netzplanung eine Spitzenkappung nicht nur bei erneuerbaren
Kraftwerken, sondern auch bei konventionellen Kraftwerken
berücksichtigt werden.
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